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Beitrdge zur Umweltvertrdglichkeitsprifung (UVP)

UVP im Kanton Graubiinden

Erfahrungen mit dem neuen Umweltschutzinstrument

In ihrer Stellungnahme vom 22. Sep-
tember 1986 zum damaligen Entwurf
des Eidg. Departementes des Innern der

VON RUDOLF GARTMANN,
CHUR

Verordnung iiber die Umweltvertrég-
lichkeitspriifung hatte die Biindner Re-
gierung festgehalten, dass sie der Um-
weltvertriglichkeitspriifung eine grosse
Bedeutung zumesse. Deshalb verlange
sie bei grosseren Wasserkraftwerken
bereits seit Inkrafttreten des Bundesge-
setzes iiber den Umweltschutz am 1. Ja-
nuar 1985 jeweils seitens der Bauherr-
schaft einen Umweltvertriglichkeits-
bericht, der durch die kantonale Um-
weltschutzfachstelle beurteilt werde.
Damit sei es auch méglich gewesen, auf
diesem Gebiet wertvolle Erfahrungen
zu sammeln.

Gemiiss Auffassung der Regierung soll
bei der Erstellung von Wasserkraftanla-
gen auch dem Umweltschutz Rechnung
getragen werden. Doch sollte der Bau
solcher Anlagen mit vertretbarem Auf-
wand auch weiterhin mdglich bleiben.
In ihrer Stellungnahme lehnte die Re-
gierung aber eine iibermaissige Ein-
schaltung des Bundesamtes fiir Um-
welt, Wald und Landschaft (BUWAL)
strikte ab.

Die Festlegung des massgeblichen
Verfahrens

Wie hier als bekannt vorausgesetzt wer-
den darf, verlangen das Umweltschutz-
gesetz (USG) und die seit 1. Januar
1989 in Kraft stehende Verordnung
iiber die Umweltvertraglichkeitsprii-
fung (UVPV) die Einbindung der Um-
weltvertriglichkeitspriifung (UVP) in
bereits bestehende Verfahren. Fiir
einen Teil der UVP-pflichtigen Anla-
gen hat der Bundesrat im Anhang zur
UVPV das massgebliche Verfahren
selbst festgelegt. Fir die restlichen An-
lagetypen ist dieses Verfahren durch
das kantonale Recht zu bestimmen. Die
Kantone haben dabei dasjenige Verfah-
ren zu withlen, das eine moglichst friih-
zeitige und umfassende Priifung ermog-
licht (Art. 5 UVPV).

Noch nicht restlos geklart ist fiir Grau-
biinden zurzeit die Frage, welche In-
stanz bei  Wasserrechtsverleihungen,
also insbesondere bei der Erstellung
von Wasserkraftwerken, als zustdndige
Behorde im Sinne des USG zu betrach-
ten ist. Nach bindnerischem Recht
steht zwar die Hoheit und damit auch
die Verfiigungsgewalt tiber die 6ffentli-
chen Gewisser den Territorialgemein-
den zu (Art. 1 des Gesetzes betreffend
die Benutzung der 6ffentlichen Gewas-
ser des Kantons Graubilinden zur Er-
richtung von Wasserwerken vom 18.
Mirz 1906). Die Gemeinden sind bei
der Konzessionierung von Wasserwerk-
anlagen aber nicht autonom. Sowohl
nach eidgendssischem Recht (Art. 4 des
Bundesgesetzes iiber die Nutzbarma-
chung der Wasserkréifte vom 22. De-
zember 1916) als auch nach kantona-
lem Recht (Art. 4, Abs. 3 des kantona-
len Gesetzes) bediirfen die Konzessio-
nen der Territorialgemeinden zu ihrer
Giiltigkeit der Genehmigung durch die
Regierung. Dem Genehmigungsakt der
Regierung kommt damit konstitutive
Wirkung zu. Die von den Gemeinden
erteilte Konzession entfaltet mit ande-
ren Worten erst mit dieser kantonalen
Genehmigung rechtliche Wirkungen.

Aufgrund dieses zweistufigen Konzes-
sionsverfahrens im Kanton Graubiin-
den, das vor allem historisch zu erklé-
ren ist, besteht noch Unsicherheit in
der Frage, auf welcher Stufe die Um-
weltvertraglichkeitspriiffung durchzu-
fiihren sei. Sowohl fiir die Stufe Ge-
meinde als auch fir die Stufe Kanton
lassen sich durchaus vertretbare Griin-
de vorbringen. Ein Entscheid in die
eine oder andere Richtung ist bisher
noch nicht gefdllt worden.

Zurzeit werden diese Verfahrensfragen
verwaltungsintern gepriift. Es ist vorge-
sehen, diese Fragen in einer regierungs-
ritlichen Verordnung tiber die Umwelt-
vertraglichkeitspriifung  im  Kanton
Graubiinden zu regeln. Ein heute vor-
liegender Entwurf sollte nach dessen
Bereinigung der Regierung Anfang
1990 zum Beschluss vorgelegt werden
konnen. Nach der Genehmigung durch
den Bundesrat (Art. 37 USG) sollte die
Verordnung umgehend in Kraft gesetzt
werden konnen.

Als kantonale Umweltschutzfachstelle
(Art. 42 USG) ist das Amt fiir Umwelt-
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schutz (AfU) bezeichnet, das aber fiir
die Beurteilung insbesondere von Fra-
gen des Natur- und Landschaftsschut-
zes, der Walderhaltung und der Fische-
rei die Mitberichte der dafiir zustdndi-
gen kantonalen Fachstellen iiber-
nimmt. Dem Erziehungs-, Kultur- und
Umweltschutzdepartement soll  die
Kompetenz eingerdumt werden, Richt-
linien iiber den Ablauf der UVP inner-
halb des massgeblichen Verfahrens zu
erlassen.

In diese Verordnung und Richtlinien
sollen die bisher gemachten Erfahrun-
gen mit der UVP einfliessen.

Dem zweistufigen Konzessionsverfah-
ren entsprechend wird ein UVP-Verfah-
rensablauf gemdss Tabelle I vorgese-
hen:

- Die Regierungist zustandige Behdrde
i.S. von Art. 5 UVPV. Dementspre-
chend ist die UVP auf der Stufe Kan-
ton im Rahmen des Konzessionsge-
nehmigungsverfahrens durchzufih-
ren.

- Die Gemeinden sind berechtigt, die
Durchfiihrung des UVP-Verfahrens
vor Erteilung der Konzession zu ver-
langen und Einsicht in den Umwelt-
vertriglichkeitsbericht und dessen
Beurteilung durch die Fachstelle zu
nehmen.

Erste Erfahrungen mit der
Umweltvertrdglichkeitsprifung

Die Durchfiihrung der Umweltvertrég-
lichkeitspriifung ist im Kanton Grau-
biinden seit Inkrafttreten des Umwelt-
schutzgesetzes vom 1. Januar 1985
Pflicht. So sind denn auch fiir verschie-
dene Projekte, darunter fiir 14 Wasser-
kraftwerke, Umweltvertraglichkeits-
priifungen im Gange oder schon abge-
schlossen.

Aufgrund dieser konkreten Anwen-
dungsfille haben wir festgestellt, dass

119
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Kanton Graubunden

Umweltvertraglichkeitspru
mit

Wasserrechtsverleihungen

fung im Zusammenhang

Bauvorhaben

Konzessionsgesuch u.

UV - Bericht

Konzessionsprojekt

h 4

AfU stellt Antrog

z

Konzessionsgemeinde(n)

Einsicht in UV-Bericht
und Beurteilung AfU

T

AfU beurteilt -
UV - Bericht

4

Y

Mitberichte weiterer

kant. Fachstelien durch die

Konzessionserteilung

Stufe Gemeinden

Gemeinde(n)

UV - Bericht ¥

Stufe Kanton

y

AfU stellt Antrag Regi

erung

I

AfU beurteilt
UV - Bericht

4

Mitberichte weiterer
kant. Fachstellen

Wasserrechtliche
offentliche Auflage

Einsicht in UV -Bericht

und Beurteilung AfU

Regierung wiag! Gesamt -
inferessen abundentscheidet

Tabelle 1. Ablaufschema

sowohl die Ausarbeitung eines Umwelt-
vertraglichkeitsberichtes als auch die
Beurteilung desselben durch das Amt
fir Umweltschutz und die mitbeteilig-
ten weiteren Fachstellen mit einem be-
trichtlichen personellen, zeitlichen und
finanziellen Aufwand verbunden sind.
So rechnen die Kraftwerke Brusio AG
fiir die Bearbeitung des UV-Berichtes
fiir den geplanten Ausbau ihrer Werke
mit einem Zeitaufwand von rund 4 Jah-
ren (vgl. Tabelle 2) und einem finan-
ziellen Aufwand von rund 5 Mio. Fr.
Der dem jeweiligen Gesuchsteller zu
verrechnende Beurteilungsaufwand der
beteiligten  kantonalen  Fachstellen
kann je nach Projekt etwa mit 40-70
Manntagen oder 25-40 000.- Fr. bezif-
fert werden.

Das besondere wasserrechtliche Konzes-
sionsverfahren in Graubiinden, aber

120

auch teilweise schon vor der Inkraftset-
zung des Umweltschutzgesetzes am 1.
Januar 1985 durch Gemeinden erteilte,
noch nicht genehmigte Konzessionen
sowie das Fehlen von Ausfiihrungsvor-
schriften des Bundes (Inkraftsetzung
der UVPV bekanntlich erst auf den 1.
Januar 1989; die in der UVPV in Aus-
sicht  gestellten  Richtlinien  des
BUWAL sind leider nach wie vor aus-
stehend) und diejenigen des Kantons
bedingten bisher ein pragmatisches
Vorgehen im Einzelfall. Einige Beispie-
le sollen dies illustrieren:

Aufgrund einer im Auftrag der Ge-
meinden Bonaduz und Tamins erstell-
ten Projektstudie mit UV-Bericht fiir
ein Laufkraftwerk am Vorderrhein wur-
de die Umweltvertriglichkeit durch das
AfU beurteilt. Das negative Ergebnis

dieser Beurteilung haben die beiden
Gemeinden im Mai 1987 zur Kenntnis
genommen;ein Verfahren auf der Stufe
Kanton hat sich ertibrigt.

Neben zwei anderen Projekten zur Nut-
zung des biindnerischen Alpenrheins
liegt heute bei den betroffenen Ge-
meinden und beim Amt fiir Umwelt-
schutz ein Konzessionsprojekt der Pat-
vag Kraftwerke AG vor, welches den
Bau einer dem bestehenden Kraftwerk
Reichenau-Ems iiberlagerten Kraft-
werksstufe Ems-Mastrils vorsieht. Bei
der Erarbeitung dieses Projektes erfolg-
te die technische Projektierung gleich-
zeitig mit den Untersuchungen und Be-
rechnungen im Hinblick auf den nach
den Richtlinien des AfU zu erstellen-
den Umweltvertriglichkeitsbericht.
Dabei arbeiteten die projektierenden
Ingenieure und die fiir die Umweltbe-
lange verantwortlichen Fachleute eng
zusammen.

Aufgrund ihrer Umweltuntersuchun-
gen und Abkldrungen zur Wirtschaft-
lichkeit schligt die Patvag Kraftwerke
AG fiir den Rhein eine Restwassermen-
ge von mindestens 17 m?/s im Winter-
und 30 m?/s im Sommerhalbjahr vor,
eine Wassermenge, die weit liber dem
nach der Formel von Matthey berech-
neten Wert von 6,25 m?¥/s liegt. Dieses
Beispiel zeigt, dass hier die Anwendung
einer empirischen Restwasserformel
nicht zu einem représentativen Wert
fithrt. Es bestitigt vielmehr die Not-
wendigkeit der Beurteilung des Einzel-
falles im Rahmen einer vollstindigen
UVP. Das fiir die Kraftwerksstufe Ems-
Mastrils eingeleitete Verfahren soll vor-
erst auf der Stufe Gemeinden durchge-
fiihrt werden. Die Gemeinden werden
ihre Entscheide (teilweise Gemeinde-
versammlungen, teilweise Abstimmun-
gen) erst auf Grund und in Kenntnis
des Projektes, des UV-Berichtes und der
Beurteilung durch das AfU fillen. Erst
anschliessend wire dann das Verfahren
zur Konzessionsgenehmigung auf der
Stufe Kanton einzuleiten.

Die von einer Wassernutzung der
Landquart und ihrer linksufrigen Zu-
fliisse betroffenen Prittigauer Gemein-
den haben vor kurzem einen dhnlichen
Verfahrensablauf fiir das geplante
Kraftwerk Landquart (Stufe Kiiblis-
Landquart) der Bilindner Kraftwerke
AG festgelegt und sich ausdriicklich
ausbedungen, ihre Entscheide erst in
Kenntnis des schon vorliegenden Pro-
jektes und UV-Berichtes sowie der noch
ausstehenden, aber schon eingeleiteten
Beurteilung durch die kantonale Fach-
stelle in den Gemeindeversammlungen
zu fillen.

Die Kraftwerke Brusio AG mochte fir
den von ihr geplanten Ausbau der Was-
serkrdfte im oberen Puschlavden Behor-




Okologie

Schweizer Ingenieur und Architekt Nr. 6, 8. Februar 1990

Bild 1. Wasserfassung Val Uffiern der Kraftwerke Vorderrhein AG

Bilder 1-4: M. Lanfranchi, AfU)

den ein Ausbauprojekt einreichen, das
nach Ansicht der von ihr beauftragten
Umweltexperten Chancen hat, als
«umweltvertrdaglich» bezeichnet zu
werden. Dies bedingt aber, dass die Er-
kenntnisse der Experten in die Arbeit
der Projektingenieure einfliessen. Das
eingeleitete rollende Verfahren im Sin-
ne einer Prozess-UVP ist aus Tabelle 2
ersichtlich und wird von uns als richti-
ger, arbeitsokonomischer Verfahrens-
ablauf beurteilt.

Fiir die beiden Projekte fiir das Kraft-
werk Mulin des Elektrizitdtswerkes
Biindner Oberland AG und das Saison-
speicherwerk Curciusa der Misoxer
Kraftwerke AG liegen die von den Ge-
meinden schon frither erteilten Kon-
zessionen sowie der UV-Bericht und die
Beurteilung des AfU bereits seit lange-
rer Zeit vor. Die Genehmigungen

Bild 2.
AG

durch den Kanton stehen zurzeit aber
noch aus, da die vom Gesetz vorge-
schriebene Anhorung des BUWAL
noch nicht abschliessend erfolgt ist.
Hier bestehen Differenzen in der Inter-
pretation der diesbeziiglichen Vor-
schriften zwischen der Biindner Regie-
rung und dem Eidg. Departement des
Innern:

O Gemaiss Art. 9, Abs. 7 des Umwelt-
schutzgesetzes ist bei der Beurteilung
von Raffinerien, Aluminiumhiitten,
thermischen Kraftwerken, grossen
Kiihltiirmen oder Deponien fiir gefdhr-
liche Abfélle sowie weiteren vom Bun-
desrat zu bezeichnenden Anlagen das
Bundesamt fiir Umwelt, Wald und
Landschaft anzuhdren. Diese Bestim-
mung erldutert der Bundesrat in seiner
Botschaft vom 31. Oktober 1979 zum
USG wie folgt: «Durch Absatz 6 (heute

L5

Wasserfass

-

ung Oberalp der Kraftwerke Vorderrhein

Abs. 7) wird die Vorschrift von Absatz 5
in dem Sinne ergénzt, dass bei Vorha-
ben, die die Umwelt in besonderem
Masse gefidhrden konnten, in allen Fil-
len das Bundesamt fiir Umweltschutz
(nunmehr BUWAL) anzuhéren ist. So-
fern der Sachentscheid in die Kompe-
tenz einer kantonalen Behorde fillt, er-
setzt diese Anhorung indessen nicht die
Beurteilung durch die kantonale Um-
weltschutzfachstelle; dem Bundesamt
steht auch kein Weisungsrecht gegen-
tiber den sachentscheidenden kantona-
len oder kommunalen Stellen zu.»

O In Ausfiithrung dieser Bestimmung
hat der Bundesrat in Art. 12, Abs. 3
UVPV bestimmt, dass das Bundesamt
zusdtzlich zur kantonalen Umwelt-
schutzfachstelle die Berichte zu Projek-
ten beurteilt, bei denen es nach dem
Anhang anzuhéren ist. Unter diese Pro-

Kraftwerke Brusio AG
Ausbau der Wasserkrdfte im

Feldarbeiten

Feldarbeiten Saison 88

oberen Puschlav

Feldarbeiten Saison 89

b

A4

Interner Bericht
zum Projekt 85
(UVP -Experten)

— b

Projekt 85 —

Auswertung Feldarbeiten

Interner Bericht
zum Projekt 89
(UVP-Experten)

Erarbeiten des
Projekts 89

(Projektingenieure )

|.2.88

Erarbeiten des
Projekts 90
(Projektingenieure)

— > UV - Bericht

Projektbearbeitung und Berichtverfassung

3l.12,91

Tabelle 2. Arbeitsablauf der Prozess-UVP
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Bild4. Avada Fa//e unferh/b Wasserfc;ssung (11. Aug. 1989)

jekte fallen nun unter anderem Spei-
cher- und Laufkraftwerke sowie Pump-
speicherwerke mit mehr als 3 MW (An-
hang UVPV Nr. 21.3). Bei diesen Anla-
gen ist mit anderen Worten gemass
UVPYV zusitzlich zur Beurteilung durch
die kantonale Fachstelle eine Beurtei-
lung durch das BUWAL erforderlich.

O Im Zusammenhang mit dem hidngi-
gen Konzessionsprojekt fiir das Kraft-
werk Mulin stellt nun das BUWAL fest,
dass es zur zusitzlichen Beurteilung
dieses Projektes neben dem (bereits ein-
gereichten) UV-Bericht noch weitere
Unterlagen des massgeblichen Verfah-
rens benétige, so auch die Stellungnah-
me der kantonalen Umweltschutzfach-
stelle. Die Biindner Regierung vertritt
hier aber die Auffassung, dass diese In-
terpretation des BUWAL von Art. 12,
Abs. 3 UVPV unrichtig sei. Die gegen-

122

Av da Faller oberhalb Wa;serfasung (11. Aug 1989)

liber dem Gesetz in der Verordnung
verschérfte Vorschrift und deren Inter-
pretation durch das BUWAL sowie der
Zeitpunkt der «Anhorung» und der
Umfang der dazu einzureichenden Ak-
ten sollen Gegenstand einer Ausspra-
che zwischen Vertretern der Bilindner
Regierung und dem Vorsteher des Eidg.
Departementes des Innern sein, an wel-
cher die bestehenden Meinungsver-
schiedenheiten gekliart und ausgerdumt
werden sollen.

Die UVP als Mittel zur
Festlegung angemessener
Restwassermengen

Das Gewdsserschutzgesetz (GSchG), in
welches nun auch Restwasservorschrif-
ten aufgenommen werden sollen, befin-

det sich zurzeit noch in der parlamenta-
rischen Beratung. Unabhéngig von de-
ren Ausgang steht heute praktisch un-
bestritten fest, dass bei Wasserentnah-
men aus Fliessgewissern inskiinftig an-
gemessene Restwassermengen festzule-
gen sind und dass das Ausmass der un-
terhalb einer Wasserentnahme in
einem Gewisser zu belassenden Was-
sermenge aufgrund der Beurteilung des
Binzelfalles durch eine sorgfiltige Ab-
wigung der Interessen fiir und gegen
die vorgesehene Wasserentnahme zu
bestimmen ist.

Um die Interessenabwédgung vorneh-
men zu kénnen, ist die Behorde auf Un-
terlagen angewiesen, aus denen die
konkreten Auswirkungen des Projektes
auf die beiden Interessengruppen her-
vorgehen. Derjenige, der Wasser ent-
nehmen will, hat dazu einerseits die
Auswirkungen unterschiedlich grosser
Wasserentnahmen auf die Produktion
von elektrischer Energie und deren Ko-
sten darzulegen sowie anderseits die
voraussichtlichen Beeintrdchtigungen
der Umwelt durch die Wasserentnahme
und mégliche Massnahmen zur Verhin-
derung bzw. Verminderung der Um-
weltbelastung aufzuzeigen.

Zu den Interessen gegen die Wasserent-
nahme sind insbesondere der Schutz
des Gewiissers als Lebensraum und
Landschaftselement, die Erhaltung der
Fischfauna, die Erhaltung einer Was-
serfiihrung, die trotz Wasserentnah-
men und Abwassereinleitungen langfri-
stig fiir die Einhaltung der Anforderun-
gen an die Wasserqualitdt der Gewisser
ausreicht, die Erhaltung eines ausgegli-
chenen Grundwasserhaushaltes, der
u.a. auch die kiinftige Trinkwassernut-
zung gewihrleistet sowie die Sicherstel-
lung der landwirtschaftlichen Bewésse-
rung zu zdhlen.

Die Biindner Regierung und mit ihr die
Regierungen der andern Bergkantone
sind nach wie vor nicht einverstanden
mit der vorgesehenen indirekten ge-
setzlichen Verankerung der sogenann-
ten Formel Matthey zur Festlegung der
Mindestrestwassermenge. Diese For-
mel sagt bekanntlich ja nur aus, dass
die Restwassermenge Funktion einer
anderen, statistischen Wassermenge,
nidmlich von der sogenannten «hdufig-
sten Abflussmenge», ist. Sie wurde aus
Beobachtungen an vorwiegend kleinen
bis mittleren Mittellandgewdssern her-
geleitet und diirfte deshalb kaum repré-
sentativ fiir simtliche schweizerischen
Gewisser sein. Die ortlichen Verhilt-
nisse, insbesondere die verschiedenen
dkologischen, hydrologischen und hy-
draulischen Randbedingungen bleiben
unberiicksichtigt. Auch erlaubt die For-
mel keine sinnvolle zeitliche Staffelung
der Restwasser-Dotationen, z.B. nach
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der Jahreszeit. Die Formel hélt weder
wissenschaftlichen noch praktischen
Kriterien stand. Sie ist daher als gene-
relle gesetzliche Grundlage fiir die Fest-
legung von Restwassermengen nicht ge-
eignet. Die Regierungen der Bergkanto-
ne sind iberzeugt, dass nur eine diffe-
renzierte Regelung den tatsdchlichen
Verhiltnissen gerecht wird.

Von seinem Zweck her muss das Rest-
wasser zahlreiche und verschiedenarti-
ge Funktionen wie Landschaftsschutz,
Schutz von Fauna und Flora in und am
Gewisser, Gewdihrleistung einer ein-
wandfreien Abwasserentsorgung und
Speisung von Grundwasser erfiillen.
Die Erreichung dieser Ziele hdngt weit-
gehend von den verschiedenartigen Ge-
gebenheiten des Einzelfalles ab. So
wiinschenswert es an sich wére, im
Bundesgesetz eine einfache Formel ein-
zufiihren, so ist heute nach wie vor fest-
zustellen, dass diese einfache Formel
nicht gefunden werden konnte und dass
die vom Bundesrat vorgeschlagene Lo-
sung nicht zu befriedigen vermag.

In Beriicksichtigung all dieser Umstin-
de hatten die Bergkantone, darunter
Graubiinden, in ihrer seinerzeitigen
Vernehmlassung zum Gesetzesentwurf
vorgeschlagen, dass der Bund im Ge-
setz nur klar vorschreibt, in welchen
Gewissern eine Restwassermenge zu
belassen ist. Die Festlegung im Einzel-
fall sollte nach ihrer Auffassung hinge-
gen im Rahmen des kantonalen Verfah-
rens massgeschneidert und gestiitzt auf
eine Umweltvertraglichkeitspriifung er-
folgen. Die Erfahrungen bei der Beur-
teilung verschiedener Projekte im Kan-
ton Graubiinden zeigen - ich darf hier
auf meine Ausfiithrungen zur Kraft-
werksstufe Ems-Mastrils verweisen -,
dass eine Anwendung von empirischen
Restwasserformeln, wie diejenige von
Matthey, nicht zu représentativen Wer-
ten fithrt. Sie bestdtigen damit die Not-
wendigkeit der Beurteilung jedes Ein-
zelfalles im Rahmen einer vollstdndi-
gen Umweltvertréaglichkeitspriiffung.

Schlussfolgerungen

Aus biindnerischer Sicht kann die Be-
deutung der Umweltvertriglichkeits-

priifung insbesondere fiir Wasserkraft-
anlagen etwa folgendermassen zusam-
mengefasst werden:

- Die Umweltvertraglichkeitspriifung
soll zwei wichtigen Prinzipien des
Umweltschutzrechts, dem Vorsorge-
prinzip und dem Prinzip der ganz-
heitlichen Betrachtungsweise, zum
Durchbruch verhelfen.

- Die Umweltvertraglichkeitspriifung
erfasst im Sinne der ganzheitlichen
Betrachtungsweise sowohl die direk-
ten als auch die indirekten Auswir-
kungen einer Anlage auf die gesamte
Umwelt, d.h. Boden, Wasser und
Luft und ihre Folgen fiir Menschen,
Tiere und Pflanzen und deren Le-

bensgemeinschaften und Lebensrdu-
me.

- Die Umweltvertraglichkeitspriifung
soll und kann gewéhrleisten, dass bei
der Planung und Realisierung von
Vorhaben, soweit diese liberhaupt be-
rechtigt oder notwendig sind, auf die
Anliegen des Umweltschutzes gebiih-
rend Riicksicht genommen wird.

- Im Sinne der Vorsorge verschafft die
Umweltvertraglichkeitspriifung
einen Uberblick iiber die vorausseh-
baren Auswirkungen einer projek-
tierten Anlage auf die Umwelt, bevor
sie bewilligt bzw. erstellt ist.

- Die bei der Umweltvertriglichkeits-
priifung gewonnenen Erkenntnisse
sollten moglichst in einem rollenden
Verfahren, d.h. in einer Prozess-
UVP, laufend in die Projektierung
einfliessen.

- Durch dieses Vorgehen kdnnen all-
fallige negative Einwirkungen einer
Anlage auf die Umwelt frihzeitig er-
kennbar gemacht und durch Gegen-
massnahmen beseitigt oder gemildert
werden.

- Die Umweltvertraglichkeitspriiffung
erlaubt gegebenenfalls auch einen
rechtzeitigen Verzicht auf ein Vorha-
ben oder auf Teile davon und bietet
damit einen Schutz vor Fehlinvesti-
tionen.

- Mit der Umweltvertriglichkeitsprii-
fung erfahrt der Bauherr schon wih-
rend der Projektierung bzw. vor dem
Bau, welche Umweltschutzmassnah-
men er treffen muss und in seine Pla-
nung einbeziehen kann.

Leicht iberarbeitete Fassung eines
Vortrages, gehalten anldsslich der
Hauptversammlung des Schweiz. Was-
serwirtschaftsverbandes (SWV) vom
21. September 1989 in Flims.

- Mit der Umweltvertraglichkeitspri-
fung erhalten die Behorden schon in
der Planungsphase eine umfassende
Entscheidungsgrundlage.

- Die Umweltvertriglichkeitspriifung
stellt auch das Hilfsmittel dar, mit
dem bei geplanten Wassernutzungen
angemessene Rest- bzw. Dotierwas-
sermengen festgelegt werden kon-
nen.

- Die Umweltvertraglichkeitsprifung
stellt zudem ein wesentliches Infor-
mationsmittel fiir die Offentlichkeit
dar, insbesondere auch in einem
Kanton, in welchem der Stimmbiir-
ger iiber die Erteilung von Wasser-
rechtskonzessionen entscheidet.

- Die Umweltvertraglichkeitspriifung
hat zur Folge, dass heute tibersichtli-
chere und umfassendere, also bessere
Konzessionsprojekte und -berichte
eingereicht werden.

- Es ist aber als Nachteil der Umwelt-
vertriglichkeitspriifung  festzustel-
len, dass die Konzessions- und Bewil-
ligungsverfahren bedeutend ldnger,
komplizierter und aufwendiger ge-
worden sind.

- Die Umweltvertrdglichkeitspriifung
insbesondere auch bei geplanten
Wasserkraftanlagen darf trotzdem
bejaht werden, da die Vorteile die
Nachteile doch weit iiberwiegen.

Adresse des Verfassers: Rudolf Gartmann,
dipl. Ing. ETH, Vorsteher des Amtes fiir Um-
weltschutz Graubtinden, 7001 Chur.

123




	UVP im Kanton Graubünden: Erfahrungen mit dem neuen Umweltschutzinstrument

